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ALFONS

Seinen Tod sterben dürten
Zur Diskussion die Sterbehilfe

Die Angst, durch die „apparatıve Medizin“ Hospitalisierung des Sterbens kritisch
wahrnimmt und zunehmend themati-einmal seinem natürlichen 'Tod gehindert sıert Umgekehrt pragt die vlie.  gewerden, ist heute offenbar grOß und weıt

verbreitet. Alle geäußerte efremdung Konfrontation muıiıt dem Tod jene (eher
gegenüber der niederländischen Gesetzes- unbewulste) Wunschvorstellung be-
anderung zugunsten begrenzter Euthana-
siehandlungen er nicht hinweg- ZU$ auf das Wie, das heißt das So und
täuschen. Wer deshalb muıt guten Gründen So-nicht des eigenen Sterbens

ıner Tötung auf Verlangen oder 15 Tatsächlich ereignet sich Ja der len
Mitleid keine ethische und menschen- Menschen auferlegte Tod sehr unter-
würdige Problemlösung Z.Uu sehen

die Antwort auf diese Ängste 5-  m schiedlich: plötzlich und einem
schuldig bleiben. Sie sind aufgehoben oment, ja Schlaf (und gC

de dieser Wunsch nach einem Sterbenjenem mıiıt Sterbenden, der diesen
den Tod, der Zum en gehört, G-  T mıit ohne Erfahrung und Ausein-
Nen Mitteln streitig macht, S1e vielmehr auf andersetzung, ohne Schmerzen undihrer etzten Wegstrecke Hilfe un!:! Zu-
wendung erfahren läßt 1es bedingt aller- ohne Angst wird immer wieder g_
dings, den vielfach verdrängten Tod wieder a  e der aber auf dem Weg ber

en zurückzuholen. Der dem eine längerdauernde quälendenachstehenden Beitrag zugrundeliegende heit, wiederholte Zusammenbrüche
umgreifende Ansatz unter Absehung
VO]  j medizin-ethischen Detailfragen diese und einen schweren Todeskampf.
größeren Zusammenhänge bewulßit 111a4- Wo eiıne wünschenswerte Besserung
chen. Der UTLOr ist Professor für oral- nicht mehr Aussicht steht und der
theologie der Theologischen Fakultät Tod unabwendbar ist, werden ÄngsteLinz. (Redaktion) und Schmerzen, die eın Sterbender

durchzumachen hat, als besonders be-
drückend und widersprüchlich CINP-
funden. Man wünscht dieserDer „gute“” Tod.

Anspruch und Verpflichtung Endphase unbeschadet aller Irauer
ber den bevorstehenden Abschied

Die rage, WI1IeEe 1an terben möchte,! einen möglichst kurzen, eidarmen
konfrontiert mıiıt der sperrigen Wirk- und friedvollen Sterbeprozefs. Der uUu1.-
lichkeit des odes, die och immer abwendbare Tod soll weniıgstens eın
weithin aus dem individuellen und soweıt als möglich santfter, 44  „guter 'Tod

sSe1n.Ööffentlichen Bewukfßftsein verdrängt
wird, obschon ın inzwischen die Dieser Wunsch der Sterblichen und
Tabuisierung, Marginalisierung, riva- Sterbenden, dem sich eın Anspruch
tisıerung, Professionalisierung und artikuliert, erscheint als Verpflichtung

Der der Magazin-Beilage der „HT.  er Allgemeinen“ namhafte Persönlichkeiten gerich-
tete Fragebogen enthält auch die Frage: „Wie möchten Sie sterben?“
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Seinen Tod sterben dürfen. 
Zur Diskussion um die Sterbehilfe 

Die Angst, durch die "apparative Medizin" 
einmal an seinem natürlichen Tod gehindert 
zu werden, ist heute offenbar groß und weit 
verbreitet. Alle geäußerte Befremdung 
gegenüber der niederländischen Gesetzes­
änderung zugunsten begrenzter Euthana­
siehandlungen darf darüber nicht hinweg­
täuschen. Wer deshalb - mit guten Gründen 
- in einer Tötung auf Verlangen oder aus 
Mitleid keine ethische und menschen­
würdige Problemlösung zu sehen vermag, 
darf die Antwort auf diese Ängste nicht 
schuldig bleiben. Sie sind aufgehoben in 
jenem Umgang mit Sterbenden, der diesen 
den Tod, der zum Leben gehört, nicht mit 
allen Mitteln streitig macht, sie vielmehr auf 
ihrer letzten Wegstrecke Hilfe und Zu­
wendung erfahren läßt. Dies bedingt aller­
dings, den vielfach verdrängten Tod wieder 
ins Leben zurückzuholen. - Der dem 
nachstehenden Beitrag zugrundeliegende 
umgreifende Ansatz will unter Absehung 
von medizin-ethischen Detailfragen diese 
größeren Zusammenhänge bewußt ma­
chen. Der Autor ist Professor für Moral­
theologie an der Theologischen Fakultät in 
Linz. (Redaktion) 

1. Der "gute" Tod: 
Anspruch und Verpflichtung 

Die Frage, wie man sterben möchte, I 
konfrontiert mit der sperrigen Wirk­
lichkeit des Todes, die noch immer 
weithin aus dem individuellen und 
öffentlichen Bewußtsein verdrängt 
wird, obschon man inzwischen die 
Tabuisierung, Marginalisierung, Priva­
tisierung, Professionalisierung und 

Hospitalisierung des Sterbens kritisch 
wahrnimmt und zunehmend themati­
siert. Umgekehrt prägt die vielfältige 
Konfrontation mit dem Tod jene (eher 
unbewußte ) Wunschvorstellung in be­
zug auf das Wie, das heißt das So und 
So-nicht des eigenen Sterbens. 
Tatsächlich ereignet sich ja der allen 
Menschen auferlegte Tod sehr unter­
schiedlich: plötzlich und in einem 
Moment, ja sogar im Schlaf (und gera­
de dieser Wunsch nach einem Sterben 
ohne bewußte Erfahrung und Ausein­
andersetzung, ohne Schmerzen und 
ohne Angst wird immer wieder ge­
äußert), oder aber auf dem Weg über 
eine längerdauemde quälende Krank­
heit, wiederholte Zusammenbrüche 
und einen schweren Todeskampf. 
Wo eine wünschenswerte Besserung 
nicht mehr in Aussicht steht und der 
Tod unabwendbar ist, werden Ängste 
und Schmerzen, die ein Sterbender 
durchzumachen hat, als besonders be­
drückend und widersprüchlich emp­
funden. Man wünscht ihm in dieser 
Endphase - unbeschadet aller Trauer 
über den bevorstehenden Abschied -
einen möglichst kurzen, leidarmen 
und friedvollen Sterbeprozeß. Der un­
abwendbare Tod soll wenigstens ein 
soweit als möglich sanfter, "guter" Tod 
sein. 
Dieser Wunsch der Sterblichen und 
Sterbenden, in dem sich ein Anspruch 
artikuliert, erscheint als Verpflichtung 

Der in der Magazin-Beilage der "Frankfurter Allgemeinen" an namhafte Persönlichkeiten gerich­
tete Fragebogen enthält auch die Frage: "Wie möchten Sie sterben?" 
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jene, die auf dieses Sterben 17-
ens er Auch wer die Idee der
direkten eendigung dieses seines

gendeiner Weise Einflufß Z.UuU nehmen
vermögen. Demgemäß hat die „Sterbe- itleidstö  g (nicht-entscheidungs-
hilfe“” als orge und Bemühung, diesen fähiger Personen) insbesondere
guten Tod Z.u ermöglichen, unstreitig der Dehnbarkeit der Grenzen
als eine Grundforderung der Huma- und der Untergrabung des Vertrauens
nıtat und der Nächstenliebe gelten. zurückwelst, kann sich gleichwohl
Die mitmenschliche uwendung und auf die Überlegung einer ethisch VeTl!-

kann den Bereich des erbDens antwortbaren „JT1ötung auf erlangen”
und die Not der Sterbenden nich:  en LUr der „Beihilfe sttötung“ ein-
nicht übergehen, sondern ist hier lassen.

besonderer Weise gefordert. Diese Überlegungen und Positionen
haben Jüngster eıt auf breiter
Ebene eine isierung erfahren.

Das Sterbegeschehen als einısche Der Grund liegt auf den ersten
Herausforderung Blick der Ambivalenz des medizini-

schen Fortschritts, insofern zumal
Die Maßnahmen solcher terbe-hilfe durch den Einsatz der Technik mehr
unterscheiden sich allerdings grund- und mehr möglich ist, den Tod aufzu-
sätzlich Hiılfen eım er 1m) halten, ohne el zugleich eınen

Gewinn Leben erzielen. Dies e_Sterben und „‚Hilfen Sterben. Die
erstgenannte Kategorie, Z der die weckt offenbar vielen Zeitgenossen
medizinische ersorgung, die Linde- die Angst, einmal den We'’ auch

der Schmerzen, die pflegerische bester Absicht eingesetzten ebensret-
Betreuung SOWIeEe die menschliche tenden und lebenserhaltenden Appa-
Nähe und ‚uwendung gehören, steht, Tra ausgeliefert Z.Uu seın und SO
We 1a1l einmal Von der spezliellen ihre persönliche Option eidvoll

und ohne erkennbaren Sinn A ihremrage der medizinischen terven-
tionen absieht, generell außerel „natürlichen“ 'Tod gehindert WEeTr-
Die entscheidende rage bezieht sich den. kommt beziehungsweise
darauf, ob das Ethos der Sterbe-hilfe dahinter hegt die der Grundhaltung
auch Mafßnahmen gebiete der doch des Haben-wollens rzelnde Unge-
rechtfertigt, die gezielt den Tod herbei- duld der Unfähigkeit, eine zumut-
führen, 1 den unumkehrbaren und are pathische Situation auszuhalten,
qualvollen Sterbensproze aDZukKUur- ohne S1e sogleich durch einen Akt der

sZECI), anstatt seinen trotz des kın- Selbstverfügung „abzuschalten
Satzes der Medizintechnik schließlich So wird das „Recht auf eıinen natür-
nicht mehr aufzuhaltenden natürlich- lichen propagiert, wird „huma-
biologischen Abläufen Zu überlassen, Jal Sterben“ organıisiert und wird die
wobei sich die rage noch schärfer für Aufhebung der Strafbarkeit der ” TO'
jene Situation stellt, welcher der auf erlangen“” (beziehungsweise
Patient selber den Wunsch nach einer auch der „Beihilfe ZUrTr: Selbsttötung“”

Vgl Rief, Lebensverlängerung und Sterbehilfe moraltheologischer Perspektive, Beinert
(Hg.), Einübung en der Tod Regensburg 1986, 133-162, hier 135141 Das Nicht-

sofort!“) und ınem übermäßigen Tablettenkonsum.
warten-können und Nicht-leiden-wollen zeigt sich ıner aggressıven Werbung („Hol
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für jene, die auf dieses Sterben in ir­
gendeiner Weise Einfluß zu nehmen 
vermögen. Demgemäß hat die "Sterbe­
hilfe" als Sorge und Bemühung, diesen 
guten Tod zu ermöglichen, unstreitig 
als eine Grundforderung der Huma­
nität und der Nächstenliebe zu gelten. 
Die mitmenschliche Zuwendung und 
Hilfe kann den Bereich des Sterbens 
und die Not der Sterbenden nicht nur 
nichtübergehen,sondernisthiersogar 
in besonderer Weise gefordert. 

2. Das Sterbegeschehen als ethische 
Herausforderung 

Die Maßnahmen solcher Sterbe-hilfe 
unterscheiden sich allerdings grund­
sätzlich in Hilfen beim (oder im) 
Sterben und "Hilfen" zum Sterben. Die 
erstgenannte Kategorie, zu der die 
medizinische Versorgung, die Linde­
rung der Schmerzen, die pflegerische 
Betreuung sowie die menschliche 
Nähe und Zuwendung gehören, steht, 
wenn man einmal von der speziellen 
Frage der medizinischen Interven­
tionen absieht, generell außer Streit. 
Die entscheidende Frage bezieht sich 
darauf, ob das Ethos der Sterbe-hilfe 
auch Maßnahmen gebietet oder doch 
rechtfertigt, die gezielt den Tod herbei­
führen, um den unumkehrbaren und 
qualvollen Sterbensprozeß abzukür­
zen, anstatt ihn seinen trotz des Ein­
satzes der Medizintechnik schließlich 
nicht mehr aufzuhaltenden natürlich­
biologischen Abläufen zu überlassen, 
wobei sich die Frage noch schärfer für 
jene Situation stellt, in welcher der 
Patient selber den Wunsch nach einer 
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direkten Beendigung dieses seines 
Lebens äußert. Auch wer die Idee der 
Mitleidstötung (nicht-entscheidungs­
fähiger Personen) - insbesondere 
wegen der Dehnbarkeit der Grenzen 
und der Untergrabung des Vertrauens 
- zurückweist, kann sich gleichwohl 
auf die Überlegung einer ethisch ver­
antwortbaren "Tötung auf Verlangen" 
oder "Beihilfe zur Selbsttötung" ein­
lassen. 
Diese Überlegungen und Positionen 
haben in jüngster Zeit auf breiter 
Ebene eine Aktualisierung erfahren. 
Der Grund dafür liegt auf den ersten 
Blick in der Ambivalenz des medizini­
schen Fortschritts, insofern es zumal 
durch den Einsatz der Technik mehr 
und mehr möglich ist, den Tod aufzu­
halten, ohne dabei zugleich einen 
Gewinn an Leben zu erzielen. Dies er­
weckt offenbar in vielen Zeitgenossen 
die Angst, einmal den - wenn auch in 
bester Absicht eingesetzten -lebensret­
tenden und lebenserhaltenden Appa­
raturen ausgeliefert zu sein und so 
gegen ihre persönliche Option leidvoll 
und ohne erkennbaren Sinn an ihrem 
"natürlichen" Tod gehindert zu wer­
den. Hinzu kommt beziehungsweise 
dahinter liegt die in der Grundhaltung 
des Haben-wollens wurzelnde Unge­
duld oder Unfähigkeit, eine (zumut­
bare) pathische Situation auszuhalten, 
ohne sie sogleich durch einen Akt der 
Selbstverfügung "abzuschalten".2 
So wird das "Recht auf einen natür­
lichen Tod" propagiert, wird "huma­
nes Sterben" organisiert und wird die 
Aufhebung der Strafbarkeit der "Tö­
tung auf Verlangen" (beziehungsweise 
auch der "Beihilfe zur Selbsttötung") 

Vgl. J. Rief, Lebensverlängerung und Sterbehilfe in moraltheologischer Perspektive, in: W. Beinert 
(Hg.), Einübung ins Leben - der Tod ... , Regensburg 1986, 133-162, hier 135-141. Das Nicht­
warten-können und Nicht-leiden-wollen zeigt sich u. a. in einer aggressiven Werbung ("Hol dir -
sofort!") und in einem übermäßigen Tablettenkonsum. 
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pos  e enige Jahrzehnte nach Miıt den bekanntgewordenen Thesen
den erschreckenden Euthanasie-Pro- des australischen Philosophen Peter
STAIMUNECN des Nationalsozialismus mıiıt Singer® und muıt der politischen Ent-
ihrer beleidigenden ede VO!  - „leDens- scheidung den Niederlanden (1993),
unwertem en  44 scheint der Bann g_ CNS definierte Mafßnahmen eıner
brochen, den schwerbelasteten ermi1- Sterbehilfe durch den Yzt nicht mehr
ZIUS „Euthanasie“ wieder wiewohl als Str.  atbestand ZUu werten,’ hat die
mıiıt entschiedener grenzung CNMN- Auseinandersetzung
ber jenem Verständnis eÜll- bekommen.? Sie macht deutlich, dafß
den, obschon viele den (allerdings egrenzte Mafßnahmen der Sterbehilfe
ebenfalls erklärungsbedürftigen) Aus- eine keineswegs ZUuU vernachlässigende
druck „Sterbehilfe“ bevorzugen. gesellschaftliche eptanz finden, die
Die den 19/0er Jahren ffen aufge- ihre Kritiker Ur Zu leicht Abseits
brochene Diskussion hat sowohl die der Humanıität verwelst.

und hier hohem Mad(ße die Nun gibt der lat Z.U einem huma-
theologische bis heute heraus- CT, das heißt des Menschen 1mM allge-
gefordert‘“ als auch eiıne eihe kirchen- meıilnen und der konkreten Person ıIm
amtlicher Stellungsnahmen veranlaßt, besonderen würdigen Sterben eıne
darunter eine rklärung der römischen ethische Alternative Die erminologi-
Glaubenskongregation (5 Maıi 1980).° schen und positionellen Divergenzen

Bezeichnend sind zahlreiche Veröffentlichungen, die sich zudem ın ınen breiten Leserkreis
wenden: Heifetz Mangel, Das echt Zzu sterben, Frankfurt/ 1976; Krauss, Der
ersehnte Tod. Tötung auf Verlangen, tuttg: 1976; Moor, Die Freiheit Tode Reinbek
1977; edeby, Ja ALl Sterbehilfe, Zug 1978; Hackethal, Humanes Sterben. Mitleidstötung als
Patientenrecht und ztpflicht, München 1988; Humphry, Würde sterben. .s Hambur 1992
Aus der umfangreichen Jteratur vgl bes. Auer Zwischen Heilauftrag und Sterbe
Köln 1977; Böckle, Menschenwürdig sterben, ürich 1979; Eibach, Sterbehilfe ötung auf
Verlangen?..., Wuppertal 1988; Eid, Das Sterben bestehen. Konftfliktsituationen Lebensende,

Leben der Hand des Menschen Theo! Ber. 20), Zürich 1991, 179-—209; Ders (Hg.), Euthanasie
oder Soll InNnan auf Verlangen töten?, Maınz Ders. Frey (Hg.), Sterbehilfe der Wie weiıt
reicht cdıe äarztliche Behandlun flicht?, Mainz 1978; Eıff (Hg.), erantwortung für das
menschliche Leben Düsseldor 1991, 76-—102; Eser (He.), Lexikon Medizin, Recht,
Freiburg 1992, 321—330 17/0-191 552-560 611 Hegselmann Merkel (Hg.), Zur Debatte
über Euthanasie, Frankfurt/M 1991; Hepp (Hg.), Zum erben Hilfe beim Sterben!,
Düsseldorf 1992; Hıersche (Hg.), Euthanasie. TOoODlieme der Sterbehilfe, München 1975;

Knevels @., Euthanasie. beim Sterben ZUI11 Sterben, Hamburg 1975; Leist (Hg.),
Um eben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie
und Selbstmord, Frankfurt/M. 1990, 283-—383; Lohmann, Euthanasie der Diskussion...,
Düsseldorf 1975; Lutterotti, Menschenwürdiges Sterben. Kann sich die Gesellschaft auf das
Gewissen des 'Zzies verlasen?, Freiburg 1985; Rief (S. 2); ırt (Hg.), Neues
on der christlichen Oral, 1990, 165-172. 774-777; chlögel, Der erneute 'e1!
9881 die Euthanasie, 114 (1992) Schockenhoff, Sterbehilfe und Menschenwürde.
Begleitung ınem „eiıgenen Tod”, Regensburg 1991; Sporken, ensı! sterben, Düsseldorf
1972; Virt, Sterben auf Verlangen?, ThPOQ 125 (1977) 9—]1.: I- Wils 171e (Hg.), Ethi  i
ohne Chance? Erkundungen technischen Zeitalter, übin 24792972
erlau:; .poS Stuhls, Nr. Die deutschen Bischöfe ha en wel Schreiben „Das Lebensrecht
des Menschen und die Euthanasie“” (1 75) und „Menschenwürdig terben und christlich sterben“

erlassen. Die Öösterreichischen Bischöfe approbierten eıne Stellungnahme der 'aSto-
ralkommission „Menschenwürdiges Sterben, Sterbebeistand und Euthanasie“; vgl Herder-
Korrespondenz (1978) 182-186.
Praktische tuttg: 1984, bes. 174214 Kritisch dazu Bastıan (Hg.), en chrei-
ben ‘oten. Zur „Euthanasie”-Diskussion un! Philosophie etier Singers, tuttg: 1990;

Leist (Hg.), Um Leben und Tod (S. 4); I- Wils (Hg.), Streitfall Euthanasie..., Tübingen
1991
Vgl Herder-Korrespondenz <  —  K (1994) —129; 46 (1992) 3043
Zur geschichtlichen Entwicklung vgl Schockenhoff (S. 4)/ 50—66
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postulierU Wenige Jahrzehnte nach 
den erschreckenden Euthanasie-Pro­
grammen des Nationalsozialismus mit 
ihrer beleidigenden Rede von "lebens­
unwertem Leben" scheint der Bann ge­
brochen, den schwerbelasteten Termi­
nus "Euthanasie" wieder - wiewohl 
mit entschiedener Abgrenzung gegen­
über jenem Verständnis - zu verwen­
den, obschon viele den (allerdings 
ebenfalls erklärungsbedürftigen) Aus­
druck "Sterbehilfe" bevorzugen. 
Die in den 1970er Jahren offen aufge­
brochene Diskussion hat sowohl die 
Ethik - und hier in hohem Maße die 
theologische Ethik - bis heute heraus­
gefordert4 als auch eine Reihe kirchen­
amtlicher Stellungsnahmen veranlaßt, 
darunter eine Erklärung der römischen 
Glaubenskongregation (5. Mai 1980).5 
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Mit den bekanntgewordenen Thesen 
des australischen Philosophen Peter 
Singer6 und mit der politischen Ent­
scheidung in den Niederlanden (1993), 
eng definierte Maßnahmen einer 
Sterbehilfe durch den Arzt nicht mehr 
als Straf tatbestand zu werten/ hat die 
Auseinandersetzung neuen Auftrieb 
bekommen.8 Sie macht deutlich, daß 
begrenzte Maßnahmen der Sterbehilfe 
eine keineswegs zu vernachlässigende 
gesellschaftliche Akzeptanz finden, die 
ihre Kritiker nur allzu leicht ins Abseits 
der Humanität verweist. 
Nun gibt es in der Tat zu einem huma­
nen, das heißt des Menschen im allge­
meinen und der konkreten Person im 
besonderen würdigen Sterben keine 
ethische Alternative. Die terminologi­
schen und positionellen Divergenzen 

Bezeichnend dafür sind zahlreiche Veröffentlichungen, die sich zudem an einen breiten Leserkreis 
wenden: M.D. Heifetz - Ch. Mangel, Das Recht zu sterben, Frankfurt/M. 1976; P. Krauss, Der 
ersehnte Tod. Tötung auf Verlangen, Stuttgart 1976; P. Moor, Die Freiheit zum Tode ... , Reinbek 
1977; B. Hedeby, Ja zur Sterbehilfe, Zug 1978; J. Hackethai, Humanes Sterben. Mitleidstötung als 
Patientenrecht und Arztpflicht, München 1988; D. Humphry, In Würde sterben ... , Hamburg 1992. 
Aus der umfangreichen Literatur vgl. bes. A. Auer u.a., Zwischen Heilauftrag und Sterbehilfe ... , 
Köln 1977; F. Böckle, Menschenwürdig sterben, Zürich 1979; U. Eibach, Sterbehilfe - Tötung auf 
Verlangen? .. , Wuppertal1988; V. Eid, Das Sterben bestehen. Konfliktsituationen am Lebensende, 
in: Leben in der Hand des Menschen (Theol. Ber. 20), Zürich 1991, 179-209; Ders. (Hg.), Euthanasie 
oder Soll man auf Verlangen töten?, Mainz '1985; Ders. - R. Frey (Hg.), Sterbehilfe oder Wie weit 
reicht die ärztliche Behandlungsrflicht?, Mainz 1978; A. W v. Eiff (Hg.), Verantwortung für das 
menschliche Leben ... , Düsseldor 1991,76-102; A. Eser u.a. (Hg.), Lexikon Medizin, Ethlk, Recht, 
Freiburg 1992, 321-330.170-191. 552-560.1086-1101; R. Hegselmann - R. Merkei (Hg.), Zur Debatte 
über Euthanasie, Frankfurt/M. 1991; H. Hepp (Hg.), Hilfe zum Sterben? Hilfe beim Sterben!, 
Düsseldorf 1992; H.D. Hiersche (Hg.), Euthanasie. Probleme der Sterbehilfe, München 1975; 
W Knevels u. a., Euthanasie. Hilfe beim Sterben - Hilfe zum Sterben, Hamburg 1975; A. Leist (Hg.), 
Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie 
und Selbstmord, Frankfurt/M. 1990, 283-383; Th. Lohmann, Euthanasie in der Diskussion ... , 
Düsseldorf 1975; M. v. Lutterotti, Menschenwürdiges Sterben. Kann sich die Gesellschaft auf das 
Gewissen des Arztes verlasen?, Freiburg 1985; J. Rief (s. Anm. 2); H. Rotter - G. Virt (Hg.), Neues 
Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck 1990, 165-172. 774-777; H. Schlögel, Der erneute Streit 
um die Euthanasie, in: ZKTh 114 (1992) 425-439; E. Schockenhojf, Sterbehilfe und Menschenwürde. 
Begleitung zu einem "eigenen Tod", Regensburg 1991; P. Sporken, Menschlich sterben, Düsseldorf 
1972; G. Virt, Sterben auf Verlangen?, in: ThPQ 125 (1977) 129-143; J.-P. Wils - D. Mieth (Hg.), Ethik 
ohne Chance? Erkundungen im technischen Zeitalter, Tübingen '1991, 247-292. 
Verlautb. d. Apost. Stuhls, Nr. 20. Die deutschen Bischöfe haben zwei Schreiben "Das Lebensrecht 
des Menschen und die Euthanasie" (1. 6. 75) und "Menschenwürdig sterben und christlich sterben" 
(20.11.78) erlassen. Die österreichischen Bischöfe approbierten eine Stellungnahme der Pasto­
ralkommission "Menschenwürdiges Sterben, Sterbebeistand und Euthanasie"; vgl. Herder­
Korrespondenz 32 (1978) 182-186. 
PraktisChe Ethik, Stuttgart 1984, bes. 174-214. Kritisch dazu u.a. T. Bastian (Hg.), Denken - schrei­
ben - töten. Zur neuen "Euthanasie" -Diskussion und zur Philosophie Peter Singers, Stuttgart 1990; 
A. Leist (Hg.), Um Leben und Tod (s. Anm. 4); J.-P. Wils (Hg.), Streitfall Euthanasie ... , Tübingen 
1991. 
Vgl. Herder-Korrespondenz 48 (1994) 125-129; s.a. 46 (1992) 39-43. 
Zur geschichtlichen Entwicklung vgl. E. Schockenhoff (s. Anm. 4), 50-66. 
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ezug auf die Sterbehilfe, die des- Das Nein Ur direkten Sterbehilfe
halb einen ungeschützten Sprachge-
brauch verwehren,* bewegen sich Der Anspruch des Humanen, mıiıt dem
durchweg auf dem Basıis- und Ziel- die Sterbehilfe als ilfe beschleu-
konsens eiınes „menschlichen Sterbens nıgten Sterben vertreten und geforde

Würde“” erdings ersp eın sol- wird, und die ausgedehnte Plausibi-
ches (paränetisches) Postulat nicht die 1tät, die sich mıit verbindet, erlau-
ethische Reflexion.!® Oifern 5 INO ben eiıne oberflächliche und eil-
lische Sensibilität wecken ertige Zurückweisung. el enthebt
und die Richtung angibt, der die das strafrechtliche Verbot die ethische
Problemlösungen suchen sind, rage durchaus nicht ihrer Bedeutung
behält .  RS  S seinen Werrt, jedoch Wenn etwa deutschen wIie 1 Oster-
der ÖOperationalisierung durch die reichischen Strafgesetz die „1ötun
konkrete sittliche Urteilsfindung und auf erlangen“ unter Strafe steht (S 216
die Auslegung dessen, Was das Kri1- beziehungsweise 877 StGB),* be-
terıum der „Menschenwürde“ beinhal- deutet abgesehen Von der Effek-
tet Wenn eren Grundkoordinaten VI1Tla: diese on (wie sich hin-
die unveräußerliche verantwortliche sichtlich des Schwangerschaftsab-
Selbstentscheidung, die der Perso- bruchs gezeigt hat) eıne überwind-

liche üurde Wenn somuıt das besonde-nalität begründete Unverfügbarkeit
und wiederum der Erwels befreiender Gewicht auf die ethische Argumen-
Solidarität gehören,“ dann mu{fs sich on egen ıst, O ntkräftet 1es
zeigen lassen, die Ängste, An- umgekehrt nicht die ethische Relevanz
egen und Ansprüche, denen mıit der des Strafrechts Dieses macht hier eiıine

Grenze ewu die durch die Unan-Zulassung beziehungsweise orde-
direkter (lebensbeendender) Ster- tastbarkei fremden ens bestimmt

behilfe begegnet werden soll, einer ist und auch durch den besonderen
des menschenwürdigen Sterbens MStTan!ı des „Verlangens“ nicht VeTlr-

sehr wohl aufgehoben Sind. Somiuit ist wischt der verschoben werden ar
die Alternative falsch gestellt, die Mit gutem Grund hat daher die

niederländischeAblehnung beziehungsweise Verwei- Euthanasiegesetzge-
gCeTUNg solcher Sterbehilfe ignorjere bung als einen Schri die verkehrte
denen des atenten und ordere Richtung tisiert.
US5 welchen otiven auch immer Die ethische Tradition zeigt eıne
einen aximalen 1NSatz medizini- nehmende Sensibilität ezug auf die
scher Technik bis ZUIN abwend- direkte JTötung eiınes anderen Men-
aren Exitus schen (vom Verbot der Blutrache bis

/50 kann etw.: „passıve‘ Euthanasie beziehungsweise Sterbehilfe eiıne lebensbeendende nter-
lassung der den Verzicht auf eiıne mehr sterbensverzögernde (und daher ethisch G- mehr

10
angezeigte) Mafnahme edeuten.
Zum Verhältnis Paränese normatıve vgl Schüller, Die Begründung sittlicher Urteile.
Iypen ethischer Argumentatıion der Moraltheologie, Düsseldorf 15—
Zum ethischen Aspekt der Menschenwürde vgl Wolbert, ırt Hg.) (S. 4/

12
488 —4

dazu erkel, Teilnahme Suizid Tötung auf Verlangen Euthanasie. Fragen die

13
Strafrechtsdogmatik, Hegselmann Merkel Hg.) (s 4I 7112
Diese bewußtseinswirksame on des Strafrechts WT letzter Zeıt verstärkt thematisiert
(SOo den Bemühungen anktionierung der Vergewaltigung innerhalb der Ehe).
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in bezug auf die Sterbehilfe, die des­
halb einen ungeschützten Sprachge­
brauch verwehren/ bewegen sich 
durchweg auf dem Basis- und Ziel­
konsens eines "menschlichen Sterbens 
in Würde". Allderdings erspart ein sol­
ches (paränetisches ) Postulat nicht die 
ethische Reflexion. lO Insofern es mora­
lische Sensibilität zu wecken vermag 
und die Richtung angibt, in der die 
Problemlösungen zu suchen sind, 
behält es seinen Wert, bedarf jedoch 
der Operationalisierung durch die 
konkrete sittliche Urteilsfindung und 
die Auslegung dessen, was das Kri­
terium der "Menschenwürde" beinhal­
tet. Wenn zu deren Grundkoordinaten 
die unveräußerliche verantwortliche 
Selbstentscheidung, die in der Perso­
nalität begründete Unverfügbarkeit 
und wiederum der Erweis befreiender 
Solidarität gehören,11 dann muß sich 
zeigen lassen, daß die Ängste, An­
liegen und Ansprüche, denen mit der 
Zulassung beziehungsweise Forde­
rung direkter (lebensbeendender) Ster­
behilfe begegnet werden soll, in einer 
Ethik des menschenwürdigen Sterbens 
sehr wohl aufgehoben sind. Somit ist 
die Alternative falsch gestellt, die 
Ablehnung beziehungsweise Verwei­
gerung solcher Sterbehilfe ignoriere 
den Willen des Patienten und fordere -
aus welchen Motiven auch immer -
einen maximalen Einsatz medizini­
scher Technik bis hin zum unabwend­
baren Exitus. 

Riedl/Seinen Tod sterben dürfen 

3. Das Nein zur direkten Sterbehilfe 

Der Anspruch des Humanen, mit dem 
die Sterbehilfe als Hilfe zum beschleu­
nigten Sterben vertreten und gefordert 
wird, und die ausgedehnte Plausibi­
lität, die sich mit ihr verbindet, erlau­
ben keine oberflächliche Kritik und eil­
fertige Zurückweisung. Dabei enthebt 
das strafrechtliche Verbot die ethische 
Frage durchaus nicht ihrer Bedeutung. 
Wenn etwa im deutschen wie im öster­
reichischen Strafgesetz die "Tötung 
auf Verlangen" unter Strafe steht (§ 216 
beziehungsweise § 77 StGB), 12 so be­
deutet - ganz abgesehen von der Effek­
tivität - diese Sanktion (wie sich hin­
sichtlich des Schwangerschaftsab­
bruchs gezeigt hat) keine unüberwind­
liche Hürde. Wenn somit das besonde­
re Gewicht auf die ethische Argumen­
tation zu legen ist, so entkräftet dies 
umgekehrt nicht die ethische Relevanz 
des Strafrechts. Dieses macht hier eine 
Grenze bewußt, die durch die Unan­
tastbarkeit fremden Lebens bestimmt 
ist und auch durch den besonderen 
Umstand des "Verlangens" nicht ver­
wischt oder verschoben werden darf.13 

Mit gutem Grund hat man daher die 
niederländische Euthanasiegesetzge­
bung als einen Schritt in die verkehrte 
Richtung kritisiert. 
Die ethische Tradition zeigt eine zu­
nehmende Sensibilität in bezug auf die 
direkte Tötung eines anderen Men­
schen (vom Verbot der Blutrache bis 

So kann etwa "passive" Euthanasie beziehungsweise Sterbehilfe eine lebensbeendende Unter­
lassung oder den Verzicht auf eine nur mehr sterbensverzögemde (und daher ethisch nicht mehr 
angezeigte) Maßnahme bedeuten. 

10 Zum Verhältnis Paränese - normative Ethik vgl. B. SchülIer, Die Begründung sittlicher Urteile. 
Typen ethischer Argumentation in der Moraltheologie, Düsseldorf '1987, 15-40. 

11 Zum ethischen Aspekt der Menschenwürde vgl. W. Wolbert, in: H. Rotter - G. Virt (Hg.) (s. Anm. 4), 
488-493. 

12 Vgl. dazu: R. Merke/, Teilnahme am Suizid - Tötung auf Verlangen - Euthanasie. Fragen an die 
Strafrechtsdogmatik, in: R. Hegse/mann - R. Merkel (Hg.) (s. Anm. 4), 71-127. 

13 Diese bewußtseinswirksame Funktion des Strafrechts wird in letzter Zeit verstärkt thematisiert 
(so in den Bemühungen um Sanktionierung der Vergewaltigung innerhalb der Ehe). 
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ZUrFr der Todesstrafe); das Umständen dieses erlangen auch
jüdisch-christliche ötungsverbot INar- außern, auf diese Weise die Um-
ert deutlich die (wiewohl nicht abso- gebung, die Angehörigen und die
ute Unverfügbarkeit fremden ens. Gesellschaft nicht ber eın gewIlsses
eniger eindeutig ist die Tradıl#l on Mafs elasten. el 1st nicht nöt1g,
hinsichtlich der Selbstverfügung des eın erartiges Ansınnen mehr der
Menschen, auch WEe' diese der minder ausdrücklich den Patienten
christlichen mıiıt Berufung auf herangetragen wird; genuügt, W
das ausschließliche Herrschaftsrecht selbst aufgrund eigener Überlegun-
Gottes ber en und Tod SOWI1eEe auf gCn der SOSar mı:  euteter Zeichen
das gebotene Vertrauen den gÖttli- sich diese Richtung gedrängt t,
chen Beistand entschieden verneınnt und 1es vielleicht nicht ohne die
wird. diesem Hintergrund e_ Befürchtung, Weigerungsfall wenı-
scheint die Infragestellung der generel- CI sorgfältig und freundlich behan-
len des ötungsverbots und delt (wenn nicht Sar auch ohne seinen
die differenzierende Herausnahme der en „euthanasiert”) werden.
„Tötung auf erlangen” als eın egreß, erdies könnten die immer drängen-
der befremdlicher und gefährli- deren ökonomischen und organisato-
cher ist, als gerade der Gegenwart rischen Rücksichten 1mM modernen
das Lebensrecht durch Gewaltakte Gesundheitswesen, die grundsätzlich
egoistischer der politischer OUVa- ihre Berechtigung haben und SOSar
tion vielfältiger Weise und e.. unverzichtbar geworden sind, sich
schütterndem Ausmafß mißachtet SCHOININEN und damit dem Ge-
wird. samtzusammenhang isoliert eın Ge-
Abgesehen davon, dafs eiINne (wıe auch auslösen, dem die Menschlich-
immer posiıtıv motivierte) öÖtungs- keit, die sich VOI lem 1m une1gennüt-
handlung des Arztes eın qualitatives zigen, spontanen, nicht-einklagbaren
Novum innerhalb des arztlichen und unverrechenbaren andeln e_
Selbstverständnisses und der medizi- weiıst, buchstäblich ‚auf der Strecke
nischen arstellt,!* dem Ver- bleiben würde Die Humanıität, VOIN
trauensverhältnis zwischen Patient der WIT alle eben, hat SOZUSasCN 1M-

Iner auch ihren Preis. Daran ist erin-und Yzt abträglich ist und (wie eın
Schwangerschaftsabbruch) nicht Je- NeINn, WE heute auf verschiedenen
dem YTzt zumutbar erscheint, bringt eDıeten (zum eispie auch ezug
die ethische Rechtfertigung auch auf den arbeıtsirelen Sonntag) ein-
der „lötung auf erlangen“” nicht drucksvolle Rechnungen aufgemacht
die Aufgabe miıt sich, die Äußerung werden, wieviel unter welchen Be-
eines solchen erlangens zutreifen! dingungen einzusparen beziehungs-
deuten, und ZWar arın VOT em den welse gewınnen ware. Die Un-
Ruf nach helfender uwendung annehmbarkeit solcher Bedingungen
vernehmen; S1e könnte sich auch durchschauen und den verhängnis-
durchaus einem moralischen An- vollen ängen wehren bezie-
spruch entwickeln, unter bestimmten hungsweise die Weichen richtig
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zielter Lebensverkürzung; vgl Schockenhoff (s. Anm. 4), 7174
Neueste medizinische Standesdeklarationen verstehen „Hilfe” ausdrücklich nicht Sinne
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zur Kritik an der Todesstrafe); das 
jüdisch-christliche Tötungsverbot mar­
kiert deutlich die (wiewohl nicht abso­
lute) Unverfügbarkeit fremden Lebens. 
Weniger eindeutig ist die Tradition 
hinsichtlich der Selbstverfügung des 
Menschen, auch wenn diese in der 
christlichen Ethik - mit Berufung auf 
das ausschließliche Herrschaftsrecht 
Gottes über Leben und Tod sowie auf 
das gebotene Vertrauen in den göttli­
chen Beistand - entschieden verneint 
wird. Auf diesem Hintergrund er­
scheint die Infragestellung der generel­
len Geltung des Tötungsverbots und 
die differenzierende Herausnahme der 
"Tötung auf Verlangen" als ein Regreß, 
der um so befremdlicher und gefährli­
cher ist, als gerade in der Gegenwart 
das Lebensrecht durch Gewaltakte 
egoistischer oder politischer Motiva­
tion in vielfältiger Weise und in er­
schütterndem Ausmaß mißachtet 
wird. 
Abgesehen davon, daß eine (wie auch 
immer positiv motivierte) Tötungs­
handlung des Arztes ein qualitatives 
Novum innerhalb des ärztlichen 
Selbstverständnisses und der medizi­
nischen Ethik darstellt/4 dem Ver­
trauensverhältnis zwischen Patient 
und Arzt abträglich ist und (wie ein 
Schwangerschaftsabbruch) nicht je­
dem Arzt zumutbar erscheint, bringt 
die ethische Rechtfertigung auch nur 
der "Tötung auf Verlangen" nicht nur 
die Aufgabe mit sich, die Äußerung 
eines solchen Verlangens zutreffend zu 
deuten, und zwar darin vor allem den 
Ruf nach helfender Zuwendung zu 
vernehmen; sie könnte sich auch 
durchaus zu einem moralischen An­
spruch entwickeln, unter bestimmten 
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Umständen dieses Verlangen auch zu 
äußern, um auf diese Weise die Um­
gebung, die Angehörigen und die 
Gesellschaft nicht über ein gewisses 
Maß zu belasten. Dabei ist nicht nötig, 
daß ein derartiges Ansinnen mehr oder 
minder ausdrücklich an den Patienten 
herangetragen wird; es genügt, wenn 
er selbst aufgrund eigener Überlegun­
gen oder sogar mißdeuteter Zeichen 
sich in diese Richtung gedrängt fühlt, 
und dies vielleicht nicht ohne die 
Befürchtung, im Weigerungsfall weni­
ger sorgfältig und freundlich behan­
delt (wenn nicht gar auch ohne seinen 
Willen "euthanasiert") zu werden. 
Überdies könnten die immer drängen­
deren ökonomischen und organisato­
rischen Rücksichten im modernen 
Gesundheitswesen, die grundsätzlich 
ihre Berechtigung haben und sogar 
unverzichtbar geworden sind, für sich 
genommen und damit aus dem Ge­
samtzusammenhang isoliert ein Ge­
fälle auslösen, in dem die Menschlich­
keit, die sich vor allem im uneigennüt­
zigen, spontanen, nicht-einklagbaren 
und unverrechenbaren Handeln er­
weist, buchstäblich "auf der Strecke" 
bleiben würde. Die Humanität, von 
der wir alle leben, hat sozusagen im­
mer auch ihren Preis. Daran ist zu erin­
nern, wenn heute auf verschiedenen 
Gebieten (zum Beispiel auch in bezug 
auf den arbeitsfreien Sonntag) ein­
drucksvolle Rechnungen aufgemacht 
werden, wieviel unter welchen Be­
dingungen einzusparen beziehungs­
weise zu gewinnen wäre. Die Un­
annehmbarkeit solcher Bedingungen 
zu durchschauen und den verhängnis­
vollen Anfängen zu wehren bezie­
hungsweise die Weichen richtig zu 

14 Neueste medizinische Standesdeklarationen verstehen "Hilfe" ausdrücklich nicht im Sinne ge­
zielter Lebensverkürzung; vgl. E. Schockenhoff(s. Anm. 4),71-74. 
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stellen, ist eın der Stunde Das die Schwierigkeit der bwä
Argument VOI der Dammbruchgefahr, Wo 181088 mehr geringe Überlebens-
das gewi niemandem verwerfliche chancen bestehen, Sind auch risikorei-
Intentionen unterstellen behält chere Maßnahmen gerechtfertigt. Wo
gleichwohl auch den inwand, Interventionen mehr einen gerin-

orientiere sich mehr den (im übri- geNn Erfolg versprechen und zugleich
dem atuenten erhebliche Beschwer-gCn egrenzbaren) Möglichkeiten als

n der realen Not des terbenden, sSeıin den auferlegen, wird sS1e nicht
Gewicht.? Die orge, die eitet, Ja aufdrängen. Falls L selber nicht mehr
dem Lebensrecht jedes eigzelnen. Stellung nehmen kann, ein-
S0 konvergieren diese Überlegungen fühlend seinem Sinne handeln,
darın, der Sterbehilfe auch der wobei jene alte und wohlbekannte
Form der „Tötung auf erlangen” „Goldene Regel“* hilfreich senın kann,
nicht eıne ethische Konfliktlösung Z.U nämlich den anderen behandeln,
sehen und suchen. Daraus OlgT, wIıe Imnan selber al SeiINer Stelle behan-

delt werden möchte.! Gerade diedie durchaus ernsten robleme,
die keineswegs geleugnet der Vel- Sıtuation, der der Sterbenskranke
kannt werden sollen und VOI denen kaum mehr ansprechbar und auße-
noch z reden ist, auf anderen egen rungsfähig ist, verlangt eıne besondere

lösen der wenigstens ern Sorgfalt, entsprechend seinem
sind. wahren Wohl Z.U behandeln.

Dieses Wohl verlangt nicht einen MaxX1-
malen, sondern einen optimalen Ein-

Was NIC| mehr ZUu ıst catz medizinischer Maßnahmen. Dies
schließt e1n, bestimmte Interven-

A) Optımale, NIC: maxımale erapte tionen EeWuU: unterlassen werden, die
Jediglich den notvollen Sterbeprozel

Alle äarztliche Kunst und atigkeit verzögern. sich widersprüchlich
steht 1m ıens des Patienten, des- und „un-sinnig“ ” tellen S1e darum
e11 eilung und Wohl ihre oberste kein äarztlicher dar, ja sSind
Norm darstellt. Be]l lebensbedrohlicher 1im Blick auf den VO: Tod Gezeich-
Krankheit wird jene Mittel einset- netien als kontraindiziert Z.UuU betrach-
ZzZeN, die, WEe' schon nicht eilung, ten
wenigstens eıne Linderung der Be- Eıne erartige nterlassung auch S1Ee
schwerden und diesen Grenzen mu{fßs ethisch verantwortet werden
einen Gewinn en (und dazu begründet eıne Schuld Eine solche ist
gehört eın Minimum [l Erkenntnis- ja dort anzunehmen, auch eine
und Kommunikationsfähigkeit) ETr Wal- sittliche Verpflichtung besteht
ten lassen. Dies stellt immer wieder die „Heiligkeit des ens  44 STe eıne
VOI die otwendigkeit der und exXxzessiven Forderungen die Le-

15 Vgl ebı  Q O8f.
ES ist bemerkenswert, Neuen estamen! diese ege! gleich dem der 1e!
Zusammenfassun des ganzenNn Gesetzes und der Propheten gewertet wird (Mt 7,12).
Dieses 'erıum ebt sich deutlich von ınem ökonomisch-funktionalistischen Verständnis der
Sinnhaftigkeit medizinischer Maßnahmen ab. Erst5 unterscheidet sich V{ der Sicht- und
Redeweise, eın Leben sel unter bestimmten Umständen -  r mehr „lebenswert“”.
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stellen, ist ein Gebot der Stunde. Das 
Argument von der Dammbruchgefahr, 
das gewiß niemandem verwerfliche 
Intentionen unterstellen will, behält 
gleichwohl auch gegen den Einwand, 
es orientiere sich mehr an den (im übri­
gen begrenzbaren) Möglichkeiten als 
an der realen Not des Sterbenden, sein 
Gewicht.15 Die Sorge, die es leitet, gilt ja 
dem Lebensrecht jedes einzelnen. 
So konvergieren diese Überlegungen 
darin, in der Sterbehilfe - auch in der 
Form der "Tötung auf Verlangen" -
nicht eine ethische Konfliktlösung zu 
sehen und zu suchen. Daraus folgt, 
daß die durchaus ernsten Probleme, 
die keineswegs geleugnet oder ver­
kannt werden sollen und von denen 
noch zu reden ist, auf anderen Wegen 
zu lösen oder wenigstens zu mildem 
sind. 

4. Was - nicht mehr - zu tun ist 

a) Optimale, nicht maximale Therapie 

Alle ärztliche Kunst und Tätigkeit 
steht im Dienst des Patienten, des­
sen Heilung und Wohl ihre oberste 
Norm darstellt. Bei lebensbedrohlicher 
Krankheit wird man jene Mittel einset­
zen, die, wenn schon nicht Heilung, so 
wenigstens eine Linderung der Be­
schwerden und in diesen Grenzen 
einen Gewinn an Leben (und dazu 
gehört ein Minimum an Erkenntnis­
und Kommunikationsfähigkeit) erwar­
ten lassen. Dies stellt immer wieder 
vor die Notwendigkeit der Wahl und 
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die Schwierigkeit der Abwägung. 
Wo nur mehr geringe Überlebens­
chancen bestehen, sind auch risikorei­
chere Maßnahmen gerechtfertigt. Wo 
Interventionen nur mehr einen gerin­
gen Erfolg versprechen und zugleich 
dem Patienten erhebliche Beschwer­
den auferlegen, wird man sie ihm nicht 
aufdrängen. Falls er selber nicht mehr 
Stellung nehmen kann, gilt es ein­
fühlend in seinem Sinne zu handeln, 
wobei jene alte und wohlbekannte 
"Goldene Regel" hilfreich sein kann, 
nämlich den anderen so zu behandeln, 
wie man selber an seiner Stelle behan­
delt werden möchte.16 Gerade die 
Situation, in der der Sterbenskranke 
kaum mehr ansprechbar und äuße­
rungsfähig ist, verlangt eine besondere 
Sorgfalt, ihn entsprechend seinem 
wahren Wohl zu behandeln. 
Dieses Wohl verlangt nicht einen maxi­
malen, sondern einen optimalen Ein­
satz medizinischer Maßnahmen. Dies 
schließt ein, daß bestimmte Interven­
tionen bewußt unterlassen werden, die 
lediglich den notvollen Sterbeprozeß 
verzögern. In sich widersprüchlich 
und "un-sinnig"17 stellen sie darum 
kein Gebot ärztlicher Ethik dar, ja sind 
im Blick auf den vom Tod Gezeich­
neten als kontraindiziert zu betrach­
ten. 
Eine derartige Unterlassung - auch sie 
muß ethisch verantwortet werden -
begründet keine Schuld. Eine solche ist 
ja nur dort anzunehmen, wo auch eine 
sittliche Verpflichtung besteht. Selbst 
die "Heiligkeit des Lebens" stellt keine 
exzessiven Forderungen an die Le-

IS V gl. ebd. 98f. 
16 Es ist bemerkenswert, daß im Neuen Testament diese Regel gleich dem Gebot der Liebe als 

Zusammenfassung des ganzen Gesetzes und der Propheten gewertet wird (Mt 7,12). 
17 Dieses Kriterium hebt sich deutlich von einem ökonomisch-funktionalistischen Verständnis der 

Sinnhaftigkeit medizinischer Maßnahmen ab. Erst recht unterscheidet es sich von der Sicht- und 
Redeweise, ein Leben sei unter bestimmten Umständen nicht mehr "lebenswert". 
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und Diensten der 1zZın Niemandbenserhaltung Zu diesem en g_
hört auch der Tod den darum braucht größerem Maßtifße unter
anzunehmen gilt Schmerzen leiden, als er will der
Engagierter Einsatz der Medizin für als als Begleiterscheinung
das eben, @} eilung und Erhal- e therapeutisch indizierten

und Annahme des dem Men- nahme zumuten muf Oiern ler-
schen auferlegten es schließen dings die Schmerzbekämpfung ihrer-
ander nicht Dieser ist nicht die sSe1Its unerwünschte Nebenfolgen hat
Macht VOT der medizinische Kunst verlangt S1C S Abwägung Wo
und arztliches Bemühen kapitulieren Schwer- und Todkranke vergleichs-
ISSC Wenn der Tod ZUu mensch- WEeIs starke Mittel benötigen, bei

denen mıt gravierenden Nebenwir-lichen en gehört dann edeute: er
als solcher kein Versagen der edızın, ungen Z.U rechnen ist Ste sich das
sondern begrenzt ihren Aufgaben- Abwägungsproblem muıiıt esonderem
bereich und bestimmt Vorgehen Q! Ernst Auch W die angezeıgten
der Terminalphase Darum kann Mittel voraussichtlich bei ständig ZU

den Grundprinzipien medizinischen steigernden Dosen den UOrganısmus SO
Z.U heilen und Z.U lindern, sehr belasten, dadurch das Le-

durchaus die Annahme des es hin- bensende beschleunigt wird wird man

zufügen Der hens epbpen erfor- diese Mittel nicht TW  mm und Ver-
dert SOSAaT, dem Menschene Tod WCISCIN urien Sie edeuten eıne g_
nicht mıt allen Mitteln z INad- zielte, direkte eendigung des ens
chen Relig1ös gesprochen heißt 1es
Wo Gott Menschen offensichtlich C) Grenzsituationen
heimholen will mufß und soll 1an
nicht SOZUSAgECN in den fallen kin besonderes Problem en Jene

Fälle, denen die verfügbaren Mittel
b) Schmerzen indern der in denen das en n  —

mıiıt schwer belastender technischer
Wo eilung der Besserung nicht Unterstützung (zum eispie
mehr möglich sind onzentriert sich IS  ung zZzu erhalten möglich lSst

Hıer können sich Grenzsituationendie medizinische Betreuung auf die
Linderung der Beschwerden und ergeben, die auch die
Schmerzen Der Schmerz als hilfrei- Grenze geraten lassen, weil sich WI1e eEsS
ches Signal eiNner Öörung kann aber, scheint die SHANHISCH Unterscheidun-

sich diese nicht mehr beheben läßt SCH zwischen irekter und aktiver)
einer schweren und anhaltenden Hilfe ZUm Sterben und (bloßer, unter

Belastung werden und C111 erträgliches MsStanden jedoch unzureichender)
das nicht die personalen und

lich mehr durchhalten lassen
Linderung der Beschwerden schwer-

kommunikativen Vollzüge absorbiert
übersteigen Man INnas wünschen, möglichst nicht
Immer schon gehört die Schmerz- mıt solchen extremen Konstellationen

konfrontiert Z.UuUu werden; dennoch INUuS-erung Z.UuU den großen ufgaben

18 Es ist wohl beachten, auch die Glaubenskongregation i dieser rage keine maximalistische
Position vertritt, sondern S] verantwortliche Abwägungen auSSpP3n
Vgl. Thielicke, Wer sterben?, Freiburg 1979, 39f.
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benserhaltung. Zu diesem Leben ge­
hört ja auch der Tod, den es darum 
anzunehmen gilt.18 

Engagierter Einsatz der Medizin für 
das Leben, seine Heilung und Erhal­
tung, und Annahme des dem Men­
schen auferlegten Todes schließen ein­
ander nicht aus. Dieser ist nicht die 
Macht, vor der medizinische Kunst 
und ärztliches Bemühen kapitulieren 
müssen. Wenn der Tod zum mensch­
lichen Leben gehört, dann bedeutet er 
als solcher kein Versagen der Medizin, 
sondern begrenzt ihren Aufgaben­
bereich und bestimmt ihr Vorgehen in 
der Terminalphase. Darum kann man 
den Grundprinzipien medizinischen 
Handelns, zu heilen und zu lindern, 
durchaus die Annahme des Todes hin­
zufügen. Der Dienst am Leben erfor­
dert sogar, dem Menschen seinen Tod 
nicht mit allen Mitteln streitig zu ma­
chen. Religiös gesprochen heißt dies: 
Wo Gott einen Menschen offensichtlich 
heimholen will, muß und soll man ihm 
nicht sozusagen in den Arm fallen.19 

b) Schmerzen lindern 

Wo Heilung oder Besserung nicht 
mehr möglich sind, konzentriert sich 
die medizinische Betreuung auf die 
Linderung der Beschwerden und 
Schmerzen. Der Schmerz als hilfrei­
ches Signal einer Störung kann aber, 
wo sich diese nicht mehr beheben läßt, 
zu einer schweren und anhaltenden 
Belastung werden und ein erträgliches 
Maß, das nicht die personalen und 
kommunikativen Vollzüge absorbiert, 
übersteigen. 
Immer schon gehört die Schmerz­
linderung zu den großen Aufgaben 
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und Diensten der Medizin. Niemand 
braucht in größerem Maße unter 
Schmerzen zu leiden, als er will oder 
als man ihm als Begleiterscheinung 
einer therapeutisch indizierten Maß­
nahme zumuten muß. Insofern aller­
dings die Schmerzbekämpfung ihrer­
seits unerwünschte Nebenfolgen hat, 
verlangt sie eine Abwägung. Wo 
Schwer- und Todkranke vergleichs­
weise starke Mittel benötigen, bei 
denen mit gravierenden Nebenwir­
kungen zu rechnen ist, stellt sich das 
Abwägungsproblem mit besonderem 
Ernst. Auch wenn die angezeigten 
Mittel voraussichtlich bei ständig zu 
steigernden Dosen den Organismus so 
sehr belasten, daß dadurch das Le­
bensende beschleunigt wird, wird man 
diese Mittel nicht verweigern und ver­
weigern dürfen. Sie bedeuten keine ge­
zielte, direkte Beendigung des Lebens. 

c) Grenzsituationen 

Ein besonderes Problem bilden jene 
Fälle, in denen die verfügbaren Mittel 
versagen oder in denen das Leben nur 
mit schwer belastender technischer 
Unterstützung (zum Beispiel gegen 
Erstickung) zu erhalten möglich ist. 
Hier können sich Grenzsituationen 
ergeben, die auch die Ethik an ihre 
Grenze geraten lassen, weil sich, wie es 
scheint, die gängigen Unterscheidun­
gen zwischen (direkter und aktiver) 
Hilfe zum Sterben und (bloßer, unter 
Umständen jedoch unzureichender) 
Linderung der Beschwerden schwer­
lich mehr durchhalten lassen. 
Man mag wünschen, möglichst nicht 
mit solchen extremen Konstellationen 
konfrontiert zu werden; dennoch müs-

I' Es ist wohl zu beachten, daß auch die Glaubenskongregation in dieser Frage keine maximalistische 
Position vertritt, sondern sich für verantwortliche Abwägungen ausspricl:lt. 

19 Vgl. H. Thielicke, Wer darf sterben?, Freiburg 1979, 39f. 
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sen auch solchen Situationen verant- das Wohl des Patienten die konkreten
WOTrtDare Entscheidungen, S( schwie- andlungsalternativen Zu erortern

sich auch arstellen IMOSCIL, g_ und Entscheidung treffen, die,
weil S1ee die Problemsituation umfas-en werden und getroffen werden

können Sie Orientieren sich Wohl send wahrzunehmen trachtet nicht
des Patienten, diesem ; 191008 den handelnden e  + er Mit-
menschlichen Anspruch auf dieser arbeiter) unbeschadet aller PETSON-
letzten Lebensstrecke nicht übermäfsi- lichen Betroffenheit guten Gewissens
gCH Qualen ausgeliefert werden, SE läfst Es gibt keinen anderen Weg
sondern Ruh: terben urien der Entscheidungsfindung; er begrün
Verständlicherweise wird die rage det aber sehr wohl das Vertrauen, auch
aufgewortfen, ob sich gezieltes Be- [1 der letzten Lebensphase (ın dem
enden 18058 verzweifelten Lage vollen und guten Sınn des ortes)
jedem und sel RT noch tragisch „menschlich“ behandelt werden

ethischer und christlicher Sicht
schlechthin verbiete Wo diese rage
offengelassen wird geschieht dies Der „EISENE
doch dem Bewußtsein unabweis-
arer erantwortung den Sterben- Rilke formuliert die tiefsinnige
den, dem dieser Notsituation Gebetsbitte umn s jeden Menschen
„der Nächste ist“ Auch We: sich @111 ‚CISCENCN Tod das Sterben, das US ]_
Jetztgültiges Urteil möglicherweise nem en geht darin 1e hatte,

Sinn und Not Denn dieses macht dasnicht begründen läft bleibt grundsätz-
©1  [l Unterschied zwischen 1e1 Sterben emd und schwer, S

(eigenmächtigen) Verfügen des es nich:  er unNseTt Tod 1St e  ner der U1NSs end-
lich 1Ur weil keinen reifen;und 211 (demütigen) Sich-fügen

das dem Menschen gesetzte eDens- drum geht Sturm, 1115 alle abzu-
ende Eine konkrete Entscheidung, die streifen“ 23

sich nach Intention und Gestalt als sol- Die naturwissenschaftliche Definition
ches Sich-fügen versteht wird 1a des es und die medizinischen Kri-
nicht ußerhalb sittlicher Verantwort- erien des individuellenes erfassen
barkeit stellen SSCeN cht das Ereignis des JE einmaligen
Die (bereits ql INner eihe von Kran- erbDens (D  RC individuellen Men-

schen Wie das en hat auch derkenanstalten eingerichtete, interdiszi-
plinär besetzte) „Ethikkommission“ 2 Tod einen Geheimnischarakter; INnan
hat eiıne andere Möglichkeit als unter kann erst feststellen, nachdem
Zugrundelegung der ethischen Kr1- eingetreten ist Und auch hier g_

der Nicht-Verfügbarkeit des schieht CTI, wiewohl irreversibel
ens SOWIE der Verpflichtung auf gProzef{s der erst schrittweise den

Vgl Eid, Das Sterben bestehen (S. 4), 191—-200; K.- Peschke, ı er — Vırt Hg.)
(s. Anm.

1 'g
Vgl Eser u. (Hg. (S. 14—39721

Rilke, Das Stundenbu Sämtliche Werke II Frankfurt/M. 103f. Zu Quelle und
Bedeutung dieses usdrucks vgl. Stahl, e-Kommentar ZUIN lyrisiısschen Werk, München 1978,
191 diesem Zusammenhan
der „Frucht, (1 die sich allesricht auch VOIHN „große(n) Tod, den jeder ın sich at”, als
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sen auch in solchen Situationen verant­
wortbare Entscheidungen, so schwie­
rig sie sich auch darstellen mögen, ge­
troffen werden und getroffen werden 
können. Sie orientiJren sich am Wohl 
des Patienten, in diesem Fall an seinem 
menschlichen Anspruch, auf dieser 
letzten Lebensstrecke nicht übermäßi­
gen Qualen ausgeliefert zu werden, 
sondern in Ruhe sterben zu dürfen. 
Verständlicherweise wird die Frage 
aufgeworfen, ob sich gezieltes Be­
enden einer verzweifelten Lage in 
jedem Fall, und sei er noch so tragisch, 
aus ethischer und christlicher Sicht 
schlechthin verbiete.20 Wo diese Frage 
offengelassen wird, geschieht dies 
doch in dem Bewußtsein unabweis­
barer Verantwortung für den Sterben­
den, dem man in dieser Notsituation 
"der Nächste ist".21 Auch wenn sich ein 
letztgültiges Urteil möglicherweise 
nicht begründen läßt, bleibt grundsätz­
lich ein Unterschied zwischen einem 
(eigenmächtigen) Verfügen des Todes 
und einem (demütigen) Sich-fügen in 
das dem Menschen gesetzte Lebens­
ende. Eine konkrete Entscheidung, die 
sich nach Intention und Gestalt als sol­
ches Sich-fügen versteht, wird man 
nicht außerhalb sittlicher Verantwort­
barkeit stellen müssen. 
Die (bereits in einer Reihe von Kran­
kenanstalten eingerichtete, interdiszi­
plinär besetzte) "Ethikkommission"22 
hat keine andere Möglichkeit, als unter 
Zugrundelegung der ethischen Kri­
terien der Nicht-Verfügbarkeit des 
Lebens sowie der Verpflichtung auf 
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das Wohl des Patienten die konkreten 
Handlungsalternativen zu erörtern 
und eine Entscheidung zu treffen, die, 
weil sie die Problemsituation umfas­
send wahrzunehmen trachtet, nicht 
mir den handelnden Arzt (oder Mit­
arbeiter) unbeschadet aller persön­
lichen Betroffenheit guten Gewissens 
sein läßt. Es gibt keinen anderen Weg 
der Entscheidungsfindung; er begrün­
det aber sehr wohl das Vertrauen, auch 
in der letzten Lebensphase (in dem 
vollen und guten Sinn des Wortes) 
"menschlich" behandelt zu werden. 

5. Der "eigene Tod" 

R. M. Rilke formuliert die tiefsinnige 
Gebetsbitte um eines jeden Menschen 
"eigenen Tod, das Sterben, das aus je­
nem Leben geht, darin er Liebe hatte, 
Sinn und Not ... Denn dieses macht das 
Sterben fremd und schwer, daß es 
nicht unser Tod ist; einer der uns end­
lich nimmt, nur weil wir keinen reifen; 
drum geht ein Sturm, uns alle abzu­
streifen".23 
Die naturwissenschaftliche Definition 
des Todes und die medizinischen Kri­
terien des individuellen Todes erfassen 
nicht das Ereignis des je einmaligen 
Sterbens eines individuellen Men­
schen. Wie das Leben so hat auch der 
Tod einen Geheimnischarakter; man 
kann ihn erst feststellen, nachdem er 
eingetreten ist. Und auch hier ge­
schieht er, wiewohl irreversibel, in 
einem Prozeß, der erst schrittweise den 

'0 Vgl. V. Eid, Das Sterben bestehen (s. Arun. 4), 191-200; K.-H. Peschke, in: H. Rotter - G. Virt (Hg.) 
(s. Anm. 4), 172. 

21 Lk 10,36. 
22 Vgl. A. Eser u.a. (Hg.) (s. Arun. 4), 314-321. 
23 RM. Rilke, Das Stundenbuch: Sämtliche Werke 1, Frankfurt/M. '1982, 103f. Zu Quelle und 

Bedeutung dieses Ausdrucks vgl. A. Stahl, Rilke-Kommentar zum lyrischen Werk, München 1978, 
191. In diesem Zusammenhang spricht Rilke auch vom "große(n) Tod, den jeder in sich hat", als 
der "Frucht, um die sich alles dreht". 
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SANZEN Menschen er und den henden Sterben einzulassen. Wenn
er einbezieht. menschliches en nicht IT „wahr“,
Der „eıgene ist das Ende und die sondern zugleich aufbauend seın soll,
Vollendung eiıner Je einmaligen, indivi- dann verlangt die „Wahrhaftigkeit mnm
duellen irdischen Existenz Dies ist Krankenbe ‘ eine besondere nsıibi-
nicht eiıne Sache des ers und der Lität und Ausdrucksfähigkeit, 1 die
biographischen Umstände, obschon Voraussicht des es mıt der Hoff-

heute einem späten Tod nNUun die das en erhält und nährt,
nehmen und betroffen Sind, WE Je- Zz.Uu verbinden, anders gt den

atıenten sowohl ernstzunehmen alsmand ‚mıtten A  d  1US dem Leben gerIlSs-
sen  44 wird Auch hierin kann eines auch Z helfen, muıiıt dieser kın-
Menschen „eigener sich ereignen, schätzung seines ustandes „leben“ zZu

können.”der durch unangepafste und UNV!

hältnismäßige, verdrängende Mafnah- Dies wird schwieriger se1n, Je
Dverzerrt würde. weniger sich der Patient selber mıt
Mehr noch aber ist der „eıgene dem eigenen Sterben auseinander-
eine Passivıtät, sondern eın gesetzt hat Die weitreichende Odes-
positiver, subjektiver Akt, der verdrängung zeigt gerade hier
eines eDens, welchem eın Mensch bitteren Folgen. Wer nicht mıt dem Tod
seın en dem oppelsinn des Zu en gelernt hat, tut sich schwer,
ortes) „beschließt“, das heißt mıt au dem en heraus zZ.u sterben. Vor
seinen personalen Belangen und mıiıt- diese Schwierigkeit sehen sich nicht

zuletzt die der Kranken(haus)seel-menschlichen Bezügen Ende
und Endgültigkeit g1ibt, religiös und speziell der Sterbe-
gesprochen: muıt einem umfassenden egleitung Tätıgen gestellt.
emütigen, dankbaren und Vel-
sichtlichen „Amen“” VOI und Z.U Gott
bringt.“ Dies allerdings VOTaUS, 1 beim Sterben
den Tod 1im runde, wWEe auch viel-

Gerade dieser Umstand aberleicht erst einem Jängeren Prozefß
der Auseinandersetzung, ZUuU bejahen gleich die Bedeutung eiıner mitmensch-
und bejahen Z.Uu können. lichen Begleitung Sterbender noch
Dazu ist wiederum notwendig, den deutlicher VOTFr ugen. Wiıe Sterben
To.  en ber den Ernst se1Nes wirklich ist, weiß allerdings 1Ur der
UuStandes nicht iImmerzu hinwegzu- Sterbende, der selber erst- und e1n-
täuschen (was weiıt gehen kann, dafß malig sich erfährt Auch wWwer dem
der Sterbende, der 11 die Aussichts- Tod bereits sehr nahe WATr, ist eben
losigkeit seines Uustandes weiıß, S@1- noch nicht wirklich gestorben. ulsen-
nerseıts seine Angehörigen glaubt stehende können immMer IT die Auße-

Iungen Sterbender ahrnehmen und„beruhigen“ sollen). Zugegebener-
deuten und sich den Sterbendenmafßen ıst eın vordergründiges „Hoff-

nung-machen“ einfacher, als sich auf einfühlen, einem mensch-
die Konfrontation mıiıt dem bevorste- lichen Sterben helfen.

24 Vgl Klein, Christliches Sterben als abe und Aufgabe. Ansatze ıner Theologie des
25

erbens, Frankfurt/ 1983, 172-205. 8 —D3
Vgl Lutterott: (S. 4), 40—47.
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ganzen Menschen erfaßt und in den 
Verfall einbezieht. 
Der "eigene Tod" ist das Ende und die 
Vollendung einer je einmaligen, indivi­
duellen irdischen Existenz. Dies ist 
nicht eine Sache des Alters und der 
biographischen Umstände, obschon 
wir heute an einem späten Tod Maß 
nehmen und betroffen sind, wenn je­
mand "mitten aus dem Leben geris­
sen" wird. Auch hierin kann eines 
Menschen "eigener Tod" sich ereignen, 
der durch unangepaßte und unver­
hältnismäßige, verdrängende Maßnah­
men verzerrt würde. 
Mehr noch aber ist der "eigene Tod" 
keine bloße Passivität, sondern ein 
positiver, subjektiver Akt, der letzte 
eines Lebens, in welchem ein Mensch 
sein Leben (in dem Doppelsinn des 
Wortes) "beschließt", das heißt es mit 
seinen personalen Belangen und mit­
menschlichen Bezügen zu Ende führt 
und ihm Endgültigkeit gibt, religiös 
gesprochen: es mit einem umfassenden 
demütigen, dankbaren und zuver­
sichtlichen "Amen" vor und zu Gott 
bringt.24 Dies setzt allerdings voraus, 
den Tod im Grunde, wenn auch viel­
leicht erst in einem längeren Prozeß 
der Auseinandersetzung, zu bejahen 
und bejahen zu können. 
Dazu ist wiederum notwendig, den 
Todkranken über den Ernst seines 
Zustandes nicht immerzu hinwegzu­
täuschen (was so weit gehen kann, daß 
der Sterbende, der um die Aussichts­
losigkeit seines Zustandes weiß, sei­
nerseits seine Angehörigen glaubt 
"beruhigen" zu sollen). Zugegebener­
maßen ist ein vordergründiges "Hoff­
nung-machen" einfacher, als sich auf 
die Konfrontation mit dem bevorste-
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henden Sterben einzulassen. Wenn 
menschliches Reden nicht nur "wahr", 
sondern zugleich aufbauend sein soll, 
dann verlangt die "Wahrhaftigkeit am 
Krankenbett" eine besondere Sensibi­
lität und Ausdrucksfähigkeit, um die 
Voraussicht des Todes mit der Hoff­
nung, die das Leben erhält und nährt, 
zu verbinden, anders gesagt: um den 
Patienten sowohl ernstzunehmen als 
auch ihm zu helfen, mit dieser Ein­
schätzung seines Zustandes "leben" zu 
können.25 

Dies wird umso schwieriger sein, je 
weniger sich der Patient selber mit 
dem eigenen Sterben auseinander­
gesetzt hat. Die weitreichende Todes­
verdrängung zeigt gerade hier ihre 
bitteren Folgen. Wer nicht mit dem Tod 
zu leben gelernt hat, tut sich schwer, 
aus dem Leben heraus zu sterben. Vor 
diese Schwierigkeit sehen sich nicht 
zuletzt die in der Kranken(haus )seel­
sorge und speziell in der Sterbe­
begleitung Tätigen gestellt. 

6. Hilfe beim Sterben 

Gerade dieser Umstand führt aber zu­
gleich die Bedeutung einer mitmensch­
lichen Begleitung Sterbender noch 
deutlicher vor Augen. Wie Sterben 
wirklich ist, weiß allerdings nur der 
Sterbende, der es selber erst- und ein­
malig an sich erfährt. Auch wer dem 
Tod bereits sehr nahe war, ist ihn eben 
noch nicht wirklich gestorben. Außen­
stehende können immer nur die Äuße­
rungen Sterbender wahrnehmen und 
deuten und sich so in den Sterbenden 
einfühlen, um ihm zu einem mensch­
lichen Sterben zu helfen. 

24 Vgl. w.M. Klein, Christliches Sterben als Gabe und Aufgabe. Ansätze zu einer Theologie des 
Sterbens, Frankfurt/M. 1983, 172-205.228-233. 

25 Vgl. M. v. Lutterotti (5. Anm. 4), 40-47. 



Riedl/Seinen Tod terben dürfen

Diese basiert auf der ähe, Jdamit das Sterben Ende des
uwendung und olidarität, die der ens gelingen kann.?
Begleiter den Sterbenden erfahren läfßt,
auch We' (D den Tod selbst eler die der Vergangenheit
nicht begleiten kann, sondern des- verbreitete Auslegung der rinnerung
semn Schwelle zurückbleil Eine letzte (1 Tod („Memento mori” und EwI1g-
Einsamkeit des Sterbens ist nich:  en auf- keit („sub speclie aeternitatıs”), nam-
hebbar. Was Sterbebegleitung jedoch SC eben, Anl jederzeit
kann und will, ist die Wegbereitung terben und VOT es Gericht treten
einem letzten bejahten, versöhnten könne, nicht das Ganze eines ens
und edvollen Tod als der Besiege- im Bewulfstsein des es Der Tod be-
lung eines konkreten Lebensweges mıiıt deutet eiıne Abwertung des eDens,
seiliner Je eigenen Lebensgeschichte. sondern vielmehr eine
Man weiß, diese Ablösung und der verfügbaren Zeıt und ihrer MöÖg-
Annahme immer wieder erst einen lichkeiten, und motivıert aZu, allen
Prozeß der erdrängung, offnung, ingen den ihnen zukommenden
Auflehnung und Depression durch- Stellenwert ZUu geben, die rechten Pro0-
Jäuft,” worauf sich die Sterbebeglei- rıtäten setizen und ANSCINCSSCHECN

einzustellen hat diese auch Abstand Z.UuUu halten Die verschiedenen
erluste und Defizienzen, die aufeVOIlNl der instellung gegenüber dem

eigenen Tod geprägt WIT! beziehungs- des ens immer wieder wIı1e „kleine
welse zu einer useinandersetzung Tode“ erfahren werden, lassen sich als
damit heraus{fordert, darf nich:  e über- Einübung das grofße Loslassen und
sehen werden. Die aus dem späaten Abschiednehmen begreitfen icht
Mittelalter bekannte Vorbereitung auf etz kann die 1  gıe der Kirche mıt
das Sterben („ars moriendi”) wird ihrem unverstellten Blick auf den Tod
heute wiederentdeckt und als Grund- helfen, muıit dem Sterben en

lernen.einstellung das en selbst einbe-

Vgl Kübler-Ross, Interviews mit Sterbenden, tuttg.
Vgl Wagner (Hg.), moriend.i. Erwägungen Kunst des Sterbens, Freiburg 1989
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Diese Hilfe basiert auf der Nähe, 
Zuwendung und Solidarität, die der 
Begleiter den Sterbenden erfahren läßt, 
auch wenn er ihn in den Tod selbst 
nicht begleiten kann, sondern an des­
sen Schwelle zurückbleibt. Eine letzte 
Einsamkeit des Sterbens ist nicht auf­
hebbar. Was Sterbebegleitung jedoch 
kann und will, ist die Wegbereitung zu 
einem im letzten bejahten, versöhnten 
und friedvollen Tod als der Besiege­
lung eines konkreten Lebensweges mit 
seiner je eigenen Lebensgeschichte. 
Man weiß, daß diese Ablösung und 
Annahme immer wieder erst einen 
Prozeß der Verdrängung, Hoffnung, 
Auflehnung und Depression durch­
läuft,26 worauf sich die Sterbebeglei­
tung einzustellen hat. Daß diese auch 
von der Einstellung gegenüber dem 
eigenen Tod geprägt wird beziehungs­
weise zu einer Auseinandersetzung 
damit herausfordert, darf nicht über­
sehen werden. Die aus dem späten 
Mittelalter bekannte Vorbereitung auf 
das Sterben ("ars moriendi") wird 
heute wiederentdeckt und als Grund­
einstellung in das Leben selbst einbe-
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zogen, damit das Sterben am Ende des 
Lebens gelingen kann.27 

Dabei erfaßt die in der Vergangenheit 
verbreitete Auslegung der Erinnerung 
an Tod ("Memento mori") und Ewig­
keit ("sub specie aeternitatis"), näm­
lich so zu leben, daß man jederzeit 
sterben und vor Gottes Gericht treten 
könne, nicht das Ganze eines Lebens 
im Bewußtsein des Todes. Der Tod be­
deutet keine Abwertung des Lebens, 
sondern vielmehr eine Aufwertung 
der verfügbaren Zeit und ihrer Mög­
lichkeiten, und motiviert so dazu, allen 
Dingen den ihnen zukommenden 
Stellenwert zu geben, die rechten Prio­
ritäten zu setzen und angemessenen 
Abstand zu halten. Die verschiedenen 
Verluste und Defizienzen, die im Laufe 
des Lebens immer wieder wie "kleine 
Tode" erfahren werden, lassen sich als 
Einübung in das große Loslassen und 
Abschiednehmen begreifen. Nicht zu­
letzt kann die Liturgie der Kirche mit 
ihrem unverstellten Blick auf den Tod 
helfen, mit dem Sterben leben zu 
lernen. 

26 Vgl. E. Kübler-Ross, Interviews mit Sterbenden, Stuttgart 1°1977. 
27 Vgl. H. Wagner (Hg.), Ars moriendi. Erwägungen zur Kunst des Sterbens, Freiburg 1989. 


